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Bildungs- und Erziehungspartnerschaften

mit Eltern in Ganztagsschulen



Gesetzliche Grundlagen

„Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine 

wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht

ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung

und individuelle Förderung“ (§ 1 Schulgesetz

NRW).

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung 

seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeit“ (§ 1 Abs. 1 SGB VIII (Sozialgesetzbuch

VIII)).



Gesetzliche Grundlagen

Grundsätzliche Aussagen formulieren das 

partnerschaftliche Prinzip der Zusammenarbeit.

Insbesondere § 2 (3) Schulgesetz NRW sagt explizit: „Die 

Schule achtet das Erziehungsrecht der Eltern. Schule und 

Eltern wirken bei der Verwirklichung der Bildungs- und 

Erziehungsziele partnerschaftlich zusammen“.



Unser Projekt



Unser Verständnis

Verbindliche Zusammenarbeit in Fragen der Bildung 

und Erziehung



Projektinhalte



Der Rahmen



Schülerinnen und Schüler begleiten 

Bewegungs- und Körperbedürfnisse beachten



Unsere

Aufgabe
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Wir danken für Ihre

Aufmerksamkeit!


